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Um die staatliche Unterstützung gemäß dem Erlass 
Nr. 6511  der Regierung der Russischen Föderation 
zu erhalten, müssen systemrelevante Organisati-
onen einen Stresstest zur Bewertung ihrer finan-
ziellen Stabilität durchführen. Die entsprechenden 
Vorschriften zur Durchführung eines Stresstests 
wurden durch Anordnung Nr. 276 des Ministeriums 
der Russischen Föderation für Wirtschaftsentwick-
lung, die am 21. Mai 2020 in Kraft getreten ist, be-
stätigt.2

Das Ziel des Stresstests ist die Analyse 
der laufenden Geschäftstätigkeit eines Unterneh-
mens und die Prognose deren Entwicklung im Falle 
der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. 
In Abhängigkeit von den erhaltenen Ergebnissen 
wird darüber beschlossen, ob das Unternehmen 
zusätzliche staatliche Unterstützung benötigt, um 
seine Geschäftstätigkeit kontinuierlich fortzuführen.

Es ist daran zu erinnern, dass die folgen-
den Maßnahmen gemäß dem Erlass Nr. 651 der 
Regierung der Russischen Föderation als staatliche 
Unterstützung gelten:

 — Subventionen für die Erstattung von Kosten;
 — Stundung (Aufschub) der Zahlung von Steuern 

und Steuervorauszahlungen in Übereinstim-
mung mit Erlass Nr. 409 der Regierung der Rus-
sischen Föderation vom 2. April 2020;

 — Staatliche Garantien für Kredite und Anleihed-
arlehen.

 

DURCHFÜHRUNG DES STRESSTESTS UND 
ERSTELLUNG DES BERICHTS

 Systemrelevante Organisationen, die 
Anspruch auf Erhalt der Maßnahmen der staatlichen 
Unterstützung (eine oder mehrere) haben, müssen 
einen Bericht erstellen. Das empfohlene Formblatt 
des Berichts ist in Anlage Nr. 1 zur Anordnung Nr. 
276 des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung 
aufgeführt.

Der Bericht muss die Analyse der aktuel-
len Werte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
und die Prognose deren Änderung für sechs Mona-
te enthalten. 

Die Bewertung der laufenden Kennziffern 
und die Prognose deren Änderung werden in Bezug 
auf die systemrelevante Organisation selbst sowie 
in Bezug auf deren Unternehmensgruppe (falls vor-
handen) nach der Summe aller Kennziffern erstellt.

Die folgenden Parameter sind auf Grund-
lage deren laufender Werte zu bewerten:

 — durchschnittliche Mitarbeiterzahl;
 — Gesamtertrag 2019;
 — Gewinn nach Steuern 2019;
 — liquide Aktiva, einschließlich Geldmittel, Zah-

lungsmitteläquivalente und kurzfristiger Finan-
zeinlagen zum Ende des 1. Quartals 2020.

Die laufenden Werte werden auf Grund-
lage der Angaben des Abschlusses für die entspre-
chende Periode bestimmt; falls kein Abschluss vor-
liegt, werden zu diesem Zweck die Summen- und 
Saldenlisten verwendet. Die Angaben bezüglich der 
Mitarbeiterzahl werden auf Grundlage der bei der 
Steuerbehörde gemäß Abs. 6, Punkt 3, Artikel 80 
Steuergesetzbuch der Russischen Föderation ein-
zureichenden Informationen bestimmt.

Die Prognose der Änderung der Werte 
wird auf Grundlage der folgenden Parameter er-
stellt:

 — Gesamtertrag; 
 — Lohn- und Gehaltskosten und obligatorische 

Zahlungen an staatliche außerbudgetäre Fonds;
 — Auszahlung der Zinsen aus Darlehens- und 

Kreditverträgen sowie Zahlungen zur Rückzah-
lung von Krediten und Darlehen;
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1 Erlass Nr. 651 der Regierung der Russischen Föderation „Über Maßnahmen zur Unterstützung systemrelevanter Organisa-
tionen“ vom 10. Mai 2020
2 Anordnung Nr. 276 des Ministeriums der Russischen Föderation für Wirtschaftsentwicklung „Über die Bestätigung des Ver-
fahrens zur Bewertung der finanziellen Stabilität (des Stresstests) von systemrelevanten Organisationen der russischen Wirt-
schaft, die Anspruch auf Erhalt der Maßnahmen der staatlichen Unterstützung im Jahre 2020 haben“ vom 13. Mai 2020
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 — Zahlungen für Versorgungsleistungen und 
Stromversorgung; 

 — Zahlungen aus Leasing- und Mietverträgen;
 — Kosten für die Instandhaltung und Wartung von 

Sachanlagen;
 — Kosten für den Erwerb von Rohstoffen und Ma-

terialien für Produktion, Verpackungsmateriali-
en usw.  

 — Versicherung-, Steuerzahlungen und sonstige 
obligatorische Zahlungen.

Bei der Erstellung der Prognose verwen-
det die systemrelevante Organisation die Szenarien 
zur Bewertung der Stabilität, die zukünftige mak-
roökonomische Kennziffern sowie branchenspezifi-
sche Werte (falls vorhanden) enthalten. Die Szena-
rien zur Bewertung der Stabilität werden durch das 
Ministerium für Wirtschaftsentwicklung erstellt und 
durch die branchenübergreifende Kommission3 be-
stätigt, und die branchenspezifischen Werte werden 
durch die Branchenorgane vorgeschlagen. Die Sze-
narien der Bewertung der Stabilität sowie die bran-
chenspezifischen Werte werden im geschlossenen 
Teil der offiziellen Webseite des Ministeriums für 
Wirtschaftsentwicklung veröffentlicht, der Zugang 
dazu wird allen systemrelevanten Organisationen 
gewährt. 

Die Prognose wird auf Grundlage des Fi-
nanzierungsmodells erstellt, das in der systemrele-
vanten Organisation und deren Unternehmensgrup-
pe verwendet wird.

Nach der Bewertung und Erstellung der 
Prognose zieht die Organisation eine Schlussfolge-
rung über die jeweilige Risikokategorie (sehr hoch, 
hoch, mäßig oder gering), und zwar unter Verwen-
dung der Kriterien, die im Punkt 7 der Anordnung 
Nr. 276 des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung 
aufgeführt sind.

PRÜFUNG DES BERICHTS DURCH DAS BRAN-
CHENORGAN 

Im Anschluss übersendet die Organisati-
on den Bericht an das Branchenorgan. Dem Bericht 
ist das Finanzierungsmodell beizufügen, das die 
Berechnung der prognostizierten Änderungen der 

Bewertungsparameter, die Liste der Bedingungen 
und Werte der Bewertungsparameter, die bei der 
Berechnung verwendet wurden, die Begründung 
der Zweckmäßigkeit ihrer Verwendung bei der ge-
nannten Berechnung sowie die Beschreibung des 
Verfahrens zur Verwendung der zukünftigen mak-
roökonomischen Kennziffern bei der genannten Be-
rechnung enthält. 

Die systemrelevante Organisation kann 
vorschlagen, den Bericht zur Überprüfung der Risi-
kokategorie an ein Kreditinstitut zu übersenden. Ein 
solches Kreditinstitut muss zum 1. März 2020 ein 
Kreditrating von mindestens „AA-(RU)“ auf der na-
tionalen Rating-Skala für die Russische Föderation 
und/oder ein Kreditrating von mindestens „ruAA-“ 
aufweisen. 

Auf Grundlage der von den Organisatio-
nen erhaltenen Berichte erstellt das Branchenorgan 
einen zusammengefassten Bericht und legt ihn der 
branchenübergreifenden Kommission zur Prüfung 
vor. 

PRÜFUNG DES BERICHTS DURCH DIE 
BRANCHENÜBERGREIFENDE KOMMISSI-
ON 

Der zusammengefasste Bericht sowie 
beigefügte Berichte und sonstige Dokumente wer-
den durch den Stab der branchenübergreifenden 
Kommission innerhalb von fünf Kalendertagen ge-
prüft. 

Im Anschluss werden die Berichte zur 
Prüfung auf einer Sitzung der branchenübergreifen-
den Kommission weitergeleitet.

Die branchenübergreifende Kommissi-
on bestätigt die im Bericht der systemrelevanten 
Organisation aufgeführte Risikokategorie bzw. eine 
andere Kategorie auf Grundlage eines begründeten 
Beschlusses.

Wenn die systemrelevante Organisation 
der Kategorie „hohes Risiko“ oder „sehr hohes Ri-
siko“ zugeordnet wird, stellt dies eine Grundlage für 
die Durchführung der Analyse der Geschäftstätigkeit 
dieser Organisation und deren Unternehmensgrup-
pe (falls vorhanden) dar. Das Verfahren zur Durch-
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3 Branchenübergreifende Kommission zur Kontrolle des finanziellen und wirtschaftlichen Zustands der Organisationen, die in 
der Liste der systemrelevanten Organisationen aufgeführt sind
4 Anordnung Nr. 278 des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung „Über die Bestätigung des Verfahrens zur Durchführung der 
Analyse der Geschäftstätigkeit einer systemrelevanten Organisation der russischen Wirtschaft, die Anspruch auf Erhalt der 
staatlichen Unterstützung im Jahre 2020 hat (einschließlich der Analyse der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe, 
zu der die systemrelevante Organisation gehört (falls vorhanden), welche für die Bestimmung des Umfangs und der Fristen 
der Gewährung der staatlichen Unterstützung gemäß den Vorschriften zur Auswahl der Organisationen erforderlich ist, die in 
den Branchenverzeichnissen der systemrelevanten Organisationen aufgeführt sind, die Anspruch auf Erhalt der staatlichen 
Unterstützung im Jahre 2020 haben, , bestätigt durch Erlass Nr. 651 „Über Maßnahmen zur Unterstützung systemrelevanter 
Organisationen vom 10. Mai 2020““ vom 13. Mai 2020
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führung dieser Analyse wird durch die Anordnung 
Nr. 2784 des Ministeriums der Wirtschaftsentwick-
lung vom 13. Mai 2020 festgelegt, die am 31. Mai 
2020 in Kraft tritt.

Die ersten zusammengefassten Berichte 
sind bis zum 27. Mai an die branchenübergreifende 
Kommission zu übersenden. Die erste Sitzung der 
branchenübergreifenden Kommission ist für 29. Mai 
2020 angesetzt. Danach werden die Sitzungen re-
gelmäßig durchgeführt.

Der nächste Stichtag für die Vorlage der 
zusammengefassten Berichte durch die Branchen-
organe ist der 10. Juni 2020.

Außerdem hat das Ministerium der Rus-
sischen Föderation für Wirtschaftsentwicklung Sze-
narien der Bewertung der Stabilität entwickelt, die 
für die Prognose der Änderung der Werte erforder-
lich sind, und auf seiner Webseite veröffentlicht. Um 
Erläuterungen und Zugang zu diesen Informationen 

zu erhalten, können sich die systemrelevanten Or-
ganisationen an die Branchenorgane wenden.5

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN

AUSGABE VOM 27. MAI 2020

Marina Yankovskaya, EMBA
Leiterin der Rechtsberatung

T +7 495 9335 120
marina.yankovskaya@roedl.com

5 https://www.economy.gov.ru/material/news/
 

Impressum
Herausgeber:
OOO Rödl & Partner
Elektrozawodskaja ul. 27, Gebäude 2
107023 Moskau
T + 7 495 9335 120
www.roedl.com/ru

Verantwortlich für den Inhalt: 
Dr. Andreas Knaul
andreas.knaul@roedl.com

Layout/Satz: 
Olga Laletina
olga.laletina@roedl.com

Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und 
dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei we-
der um eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche  
Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der  
Erstellung des Newsletters und der darin enthaltenen Informationen ist 
Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet 
Rödl & Partner nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der 
Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf einen spe-
ziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer juristischen Person 
bezogen, daher sollte im konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat ein-
geholt werden. Rödl & Partner übernimmt keine Verantwortung für Ent-
scheidungen, die der Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere 
Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung. 

Der gesamte Inhalt des Newsletters und der fachlichen 
Informationen im Internet ist geistiges Eigentum von Rödl & Partner und 
steht unter Urheberrechtsschutz. Nutzer dürfen den Inhalt des Newslet-
ters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jeg-
liche Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wie-
dergabe des Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Rödl & Partner.

3

http://www.roedl.com/ru
mailto:andreas.knaul@roedl.com
mailto:olga.laletina@roedl.com

